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Zusammenfassung 
Die Anforderungen an den Bodenschutz 
auf der Baustelle ergeben sich aus dem 
gesetzlichen Rahmen, den das Baugesetz-
buch (BauGB) und das Bundes-Boden-
schutzgesetz (BBodSchG) bilden. Durch 
den subsidiären Charakter des BBodSchG 
richtet sich die bauplanungsrechtliche Zu-
lässigkeit eines Vorhabens allein nach den 
Vorschriften des BauGB. Die materiellen 
Maßstäbe des BBodSchG und die der 
untergesetzlichen Regelwerke schaffen ge-
meinsam den Rahmen des vorsorgenden 
Bodenschutzes. Daneben bilden die tech-
nischen Regelwerke der Länderarbeits-
gemeinschaft Boden (LABO), Abfall 
(LAGA) und die DIN-Normen wichtige Be-
gleiter für den Umgang mit Boden auf der 
Baustelle. Aus den gesetzlichen Anforder-
ungen lässt sich ein Leitfaden für die gute 
fachliche Praxis im Umgang mit Boden bei 
Baumaßnahmen ableiten. 
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Einleitung 
Auf Baustellen wurde dem praktischen 
Vollzug des Bodenschutzes bisher zu 
wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Jedoch 
weist diese Themenstellung eine enorme 
gesellschaftliche Relevanz auf, da gerade 
bei Baumaßnahmen oft große Mengen an 
Boden bewegt, verwertet und/oder um-
gelagert werden. Gleichzeitig ist derzeit 
eine offensichtliche Kluft zwischen Bau-
gewerbe und Bodenkunde sowie zwischen 
Theorie und Praxis zu verzeichnen 
(MELCHIOR, 2008). Eine wichtige Heraus-
forderung unserer Zeit ist es, in naher 
Zukunft diese Lücke in Ausbildungen (z. B. 
Bauingenieurwesen, Gartenlandschafts-
bau), Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen 
sowie Dialogen zu schließen. Daher sollen 
hier die gegenwärtigen gesetzlichen 
Grundlagen von Bau- und Bodenschutz-
recht dargestellt sowie notwendiger Har-
monisierungsbedarf abgeleitet werden. 
 
Gesetzlicher Rahmen 
Der gesetzliche Rahmen des Bodenschut-
zes auf Baustellen ergibt sich einerseits 
aus dem Bauplanungsrecht des BauGB 
und andererseits aus den Anforderungen 
des BBodSchG in Bezug auf den Umgang 
mit dem Boden. Die bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit eines Bauvorhabens richtet 
sich allein nach den Bestimmungen des 
BauGB. Das BBodSchG ist in diesem Fall 
subsidiär anzuwenden. Die Bestimmungen 
des BauGB enthalten allerdings keine 
konkreten Anforderungen beim Einwirken 
auf den Boden. Eine Maßstabsbildung 

geschieht im BBodSchG durch die 
BBodSchV und die untergesetzlichen 
Regelwerke. Diese entfalten gegenüber 
den Verwaltungsbehörden eine Bindungs-
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Abb. 1: Aufbau des gesetzlichen Ra hmens  
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wirkung. Die DIN-Normen geben eine Zu-
sammenfassung der Gesetze und Regel-
werke und stellen den aktuellen Stand der 
Technik dar. Somit sind sie ein wichtiger 
Begleiter für den Umgang mit dem Boden 
auf der Baustelle, weisen allerdings keinen 
Rechtscharakter auf.  
 
Baugesetzbuch 
Die Belange des Bodenschutzes sind nach 
BERKEMANN und HALAMA (2005) durch die 
umweltbezogene Bauleitplanung im § 1 
BauGB verankert. Hierbei wird ein flächen-
hafter und vorsorgender Bodenschutz 
durch die Bauleitplanung angestrebt. In § 1 
Abs. 6 Nr. 7a BauGB werden die Belange 
des Umweltschutzes spezifiziert. In Verbin-
dung mit § 1a Abs. 2 BauBG ergibt sich die 
Bodenschutzklausel. Hierbei soll mit Grund 
und Boden sparsam umgegangen werden. 
Dies ist als Optimierungsgebot anzusehen, 
nach dem grundsätzlich eine Begrenzung 
der Bodenversiegelung auf das unumgäng-
lich notwendige Maß anzustreben ist 
(KÖNIG, 2001).  
Das BauGB stellt weiterhin ein Abwä-
gungsgebot für den planerischen Entschei-
dungsprozess dar (ADLER, 2001). In  § 1 
Abs. 7 BauGB ist für die Erstellung der 
Bauleitpläne auf Grundlage einer umfas-
senden Abwägung die Entscheidung zwi-
schen öffentlichen und privaten Belangen 
zu treffen. Zu den öffentlichen Belangen 
zählt dabei auch der vorsorgende Boden-
schutz.  
Die seit 2004 in § 2 Abs. 4 BauGB 
geforderte Umweltprüfung führt zu einer 
besseren Berücksichtigung des Boden-
schutzes in den Arbeitsphasen der Bauleit-
planung (FAENSEN-THIEBES ET AL., 2009).  
Weiterhin sollte im Sinne des § 179 BauGB 
ein Rückbau und eine Rekultivierung bzw. 
Renaturierung ungenutzter Verkehrsflä-
chen und sonstiger versiegelter Flächen 
erfolgen.  
Eine besondere Bedeutung im Zusam-
menhang mit Baumaßnahmen kommt auch 
dem im § 202 BauGB verankerten „Schutz 
des Mutterbodens“ zu (KÖNIG, 2001; 
WELLER, 2003). Dabei ist bei der Errichtung 
und Änderung baulicher Anlagen der 
Mutterboden in nutzbarem Zustand zu 
erhalten und vor Vernichtung oder Ver-
geudung zu schützen. Ein genauer Hand-

lungsspielraum zum Umgang mit dem Bo-
den wird vom BauGB nicht gegeben. Hier 
kommt der subsidiäre Rechtscharakter des 
BBodSchG zum Tragen. 
 
Bundes-Bodenschutzgesetz  
Die Begriffe „Funktionen des Bodens“ und 
„schädliche Bodenveränderung“ werden im 
§ 1 BBodSchG eingeführt und sind zen-
trale Begrifflichkeiten des Bodenschutz-
rechts. Die Definition des Bodens ge-
schieht im BBodSchG nicht nach einer 
physikalischen oder räumlichen Betrach-
tung, sondern über einen funktionalen 
Ansatz (RADTKE, 2000). Nach § 2 
BBodSchG sind schädliche Bodenverän-
derungen Beeinträchtigungen der Boden-
funktionen, die verschiedene Ursachen 
haben können (z. B. Stoffeinträge, Ver-
änderungen der Bodenphysik, Verlust von 
Oberboden oder Flächenversiegelung). Die 
Definition dieses Begriffs erfolgt gefahren-
bezogen und bestimmt daher unmittelbar 
die „Pflichten zur Gefahrenabwehr“ des § 4 
BBodSchG. So hat sich nach § 4 Abs. 1 
BBodSchG jeder, der auf den Boden 
einwirkt, so zu verhalten, dass schädliche 
Bodenveränderungen nicht hervorgerufen 
werden. Gleichzeitig gilt die Vorsorgepflicht 
nach § 7 BBodSchG, nach der Vorsorge 
gegen das Entstehen schädlicher Boden-
veränderungen zu treffen sind. Die Kon-
zeption des BBodSchG beruht auf der 
Integration von vorsorgendem Boden-
schutz und Altlastensanierung in bestehen-
des Fachrecht. Die verfahrensrechtlichen 
Vorschriften der Fachgesetze enthalten im 
Allgemeinen keine materiellen Maßstäbe 
für den Schutz des Bodens. Hierbei 
kommen die Maßstäbe zur Anwendung, 
die die Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung (BBodSchV) angibt. Die 
BBodSchV ist so ausgelegt, dass keine 
weiteren Genehmigungstatbestände ge-
schaffen werden, sondern bestehende 
Verfahren um die Anforderungen an den 
Bodenschutz ergänzt werden. In diesem 
Fall gelten die Regelungen der BBodSchV 
parallel zum vorliegenden Fachrecht. 
 
 
 
 
 



Bundes-Bodenschutzverordnung 
Der Zentralbegriff der BBodSchV in Bezug 
auf Baumaßnahmen ist die „durchwurzel-
bare Bodenschicht“ des § 12 BBodSchV. 
Sie ist als die Bodenschicht anzusehen, 
die in Abhängigkeit von den natürlichen 
Standorteigenschaften von Pflanzenwur-
zeln durchdrungen werden kann. Der § 12 
BBodSchV regelt dazu die Anforderungen 
an das Aufbringen und Einbringen von 
Materialien auf oder in die durchwurzelbare 
Bodenschicht.  
 
Technische Regelwerke  
Aus dem Verwaltungsvollzug der Länder 
entstand zu § 12 BBodSchV der Bedarf an 
fachlichen und rechtlichen Konkretisierun-
gen (SEIFFERT ET AL., 2003). Die Bund-
Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz 
(LABO) schuf in Zusammenarbeit mit den 
Länderarbeitsgemeinschaften Abfall (LA-
GA) und Wasser (LAWA) sowie mit dem 
Länderausschuss Bergbau (LAB) eine 
Vollzugshilfe zum § 12 der BBodSchV. Sie 
wurde in verschiedenen Ländern als Merk-
blatt veröffentlicht und in einiger Bundes-
ländern per Erlass eingeführt (z.B. LUA 
Merkblatt 44, 2004).  
In der Baupraxis finden sich zudem noch 
weitere Anwendungsbereiche für Boden-
material. Diese sind aber nicht direkt durch 
eine Verordnung des Bundes geregelt. 
Nach deutschem Recht können die Länder 
in einem solchen Fall Regelungen zum 
Vollzug erlassen. Diese Regelungen 
(Abbildung 2) stellen kein unmittelbares 
Recht dar, sie dienen der Ausfüllung von 
Ermessens- und Beurteilungsspielräumen 
(BANNICK, 2001).  

 
Abb. 2: Verwendung von Bodenmaterial 

 

Dabei wurde die Verwendung der LAGA 
Mitteilung M20 durch das Tongrubenurteil 
II stark eingegrenzt. Die Mitteilung M20 
wurde in einigen Bundesländern einge-
führt, andere haben selbst Regelwerke zur 
Verwendung des Bodenmaterials erlassen 
(DEMMICH, 2006). 
 
DIN-Normen 
Eine wichtige Grundlage  für den Boden-
schutz auf der Baustelle stellen die DIN-
Normen dar. Dabei sind vor allem in der 
DIN 19731 die Vorraussetzungen für die 
Verwertung von Bodenmaterial genannt. 
Wichtigstes Merkmal ist dabei die Boden-
beschaffenheit, welche am Ausbauort, am 
Bodenmaterial selbst und am Verwertungs-
ort zu bestimmen ist. Des Weiteren werden 
technische Regeln zur Aufbringung des 
Bodenmaterials genannt. Dabei wird auf 
die mechanische Einwirkung bei der Umla-
gerung des Bodenmaterials eingegangen. 
Um die Feldansprache des Bodens zu 
konkretisieren und weitere Prüfverfahren in 
die Beurteilung der Bodeneignung ein-
fließen zu lassen, wird auf die DIN 18915 – 
Vegetationstechniken im Landschaftsbau, 
Bodenarbeiten verwiesen. Hier finden sich 
Prüfverfahren für plastische Eigenschaften 
und Konsistenz des Bodens bei Feldver-
suchen. Diese können direkt auf der Bau-
stelle durchgeführt werden, um eine erste 
Einschätzung der Bodeneigenschaften zu 
gewinnen. 
 
Ausblick  
Die rechtlichen Vorgaben des Boden-
schutzes bei Baumaßnahmen zeigen ein 
vielschichtiges Geflecht von Regelungen 
und Anforderungen und sind somit breit 
gestreut. Einige Rechtsvorschriften haben 
den Bodenschutz zum wichtigsten oder 
ausschließlichen Gegenstand, andere nur 
als ein Ziel unter mehreren. Diese Situation 
ist unbefriedigend und wirft immer wieder 
die Frage nach der Allgemeingültigkeit 
begrifflicher Definitionen und dem Verhält-
nis einzelner Rechtsbereiche zueinander 
auf. Auf Bundesebene laufen derzeit Vor-
arbeiten zu deren Überarbeitung und Er-
gänzung (Ersatzbaustoffverordnung und 
§12 a BBodSchV). Nach deren Verab-
schiedung wären im nächsten Schritt die 
weitergehenden Regelungen zu über-



prüfen und anzupassen. Die existierenden 
Regelungen beinhalten jedoch fast aus-
schließlich den Umgang mit Boden bzw. 
Bodenmaterial. Praxisrelevante Hand-
lungsempfehlungen für den bodenschon-
enden Baumaschineneinsatz und den 
vorsorgenden Bodenschutz, z.B. bei der 
Baustelleneinrichtung nach schweizerisch-
em Vorbild, wären wünschenswert. Gegen-
wärtig wird hier zu wenig Aufklärungsarbeit 
geleistet, um dem Bodenschutz auch in 
Bau-, Garten- und Landschaftsbauunter-
nehmen einen angemessenen Stellenwert 
einzuräumen.  
Bereits in Ausbildungsbetrieben, Hoch-
schulen und Universitäten könnten die 
Synergien zwischen Baugewerbe und Bo-
denkunde genutzt werden, um den be-
treffenden unterschiedlichen Bereichen ein 
fundiertes Fachverständnis im Umgang mit 
Böden zu vermitteln. Hier gilt es gegeben-
enfalls die Lehrpläne entsprechend anzu-
passen. Perspektivisch sollten verstärkt 
Fachkräfte in Behörden und entsprechen-
den Firmen integriert werden, die auf bei-
den Gebieten ausgebildet sind und die 
bisherige offensichtliche Lücke zwischen 
Theorie und Praxis schließen. Zudem 
sollte der Dialog zwischen Baugewerbe 
und Bodenkunde in Zukunft verstärkt ge-
fördert werden, um das gegenseitige Ver-
ständnis beider Fachrichtungen zu verbes-
sern. 
Auch wirtschaftliche Interessen führen 
häufig dazu, dass Umweltbelange vernach-
lässigt werden. Mit dem Schutz der Umwelt 
und der natürlichen Ressourcen wird der 
Weg für die Zukunft von nachfolgenden 
Generationen ausgerichtet. Dabei spielt 
der Schutz des Bodens als Träger der 
natürlichen Bodenfunktionen eine bedeut-
ende Rolle. Diese Funktionalität sollte der 
Öffentlichkeit stärker vermittelt werden, 
denn es gilt der Grundsatz:  
„Was man kennt, das schützt man!“  
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